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Ge#etz, betreffend die Änderung von (Nr. 1003.) Ge#etz über die  
Pre##e,  RGBl Band 1874, Nr. 16, Seite 65  

  
gegeben am 14.02.2020, im Namen des Deut#chen Reiches 

 
In Kraft ge#etzt am 16.02.2020 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes, was folgt: 

 
 

Nr. 08 
 

Der Bundesrath hat auf Grund §. 3. des Ge#etzes über die Ermächtigung des Bundesraths zu wirt#chaftlichen 
Maßnahmen u#w. vom 04. Augu#t 1914 (Reichs-Ge#etzbl. S. 327) folgende Ergänzung be#chlo##en. 

 
§ 1. 

 

Der bisherige Wortlaut zu IV Verjährung, § 22. des oben genannten Ge#etzes „Die Strafverfolgung derjenigen 
Verbrechen und Vergehen, welche durch die Verbreitung von Druck#chriften #trafbaren Inhalts begangen werden, 
#owie derjenigen #on#tigen Vergehen, welche in die#em Ge#etze mit Strafe bedroht #ind, verjährt in #echs Monaten.“  

 
wird er#etzt durch folgenden Wortlaut:  
 
„Die Strafverfolgung derjenigen Verbrechen und Vergehen, welche durch die Verbreitung von Druck#chriften 
#trafbaren Inhalts begangen werden, #owie derjenigen #on#tigen Vergehen, welche in die#em Ge#etze mit Strafe 
bedroht #ind, verjährt gemäß § 195. BGB.“ 
 

§ 2. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 
Gegeben zu Berlin, den 14. Februar 2020 

  
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Staats#ekretär und Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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